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§ 8 ABAG

ABAG - Ausbildungs- und Berufsprufungs-Anrechnungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die Mitglieder der Ausbildungsprifungskommission erhalten fur ihre Tatigkeiten Verglitungen. Soweit die
Erganzungsprufung auch einen schriftlichen Prifungsteil umfasst, gilt dies auch fur die insoweit beizuziehenden
Aufsichtspersonen und die den Bewerbern beizustellenden Schreibkrafte.

2. (2)Die Hohe der Gebuhren (8 2, 8 3 Abs. 3,8 5 Abs. 1) und der Vergltungen im Sinn des Abs. 1 ist durch
Verordnung der Bundesministerin fur Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Finanzen festzusetzen.
Bei der Festsetzung der Hohe der Vergutungen fur die Mitglieder der Ausbildungsprifungskommission, die
Aufsichtspersonen und die Schreibkrafte ist auf Art und Umfang ihrer Tatigkeit, bei der Festsetzung der Antrags-
und Prifungsgebuhren auf den mit dem Verfahren, der Gutachtenserstattung sowie der Vorbereitung und
Durchfihrung der Prifungen verbundenen Aufwand, insbesondere auch auf die Hohe der Vergltungen, Bedacht
zu nehmen.

3. (3)Die Bundesministerin fur Justiz hat zur Abgeltung der Inflation durch Verordnung die Geblihren § 2, § 3 Abs. 3,
§ 5 Abs. 1) und Vergttungen im Sinn des Abs. 1 neu festzusetzen, sobald und soweit sich der von der
Bundesanstalt Statistik Austria verlautbarte Verbraucherpreisindex 2000 oder der an seine Stelle tretende Index
gegenUber der der ersten Festsetzung oder der letztmaligen Neufestsetzung zugrunde gelegten Indexzahl um
mehr als 10vH geandert hat. Die neu berechneten Gebuhren und Vergitungen sind auf volle Eurobetrage auf-
oder abzurunden, wobei Betrage bis einschlieflich 50 Cent abgerundet und Betrage Uber 50 Cent aufgerundet
werden. Die neuen Betrage gelten ab dem der Verlautbarung der Indexveranderung durch die Bundesanstalt
Statistik Austria folgenden tbernachsten Monatsersten.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/abag/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/abag/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/abag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/abag/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/abag/paragraf/5
file:///

	§ 8 ABAG
	ABAG - Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnungsgesetz


